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▶▶ Haftung
Begrenzung der Haftung von Vereinsorganen 

| Mit Wirkung vom 7.4.21 ist die Haftung von Vereinsorganen nach dem neu-
en § 31a BGB neuen wirtschaftlichen Verhältnissen angepasst worden. Die 
Privilegierung greift nun auch bei höheren Entgelten als 720 EUR. | 

Sind Organmitglieder oder besondere Vertreter unentgeltlich tätig oder  
erhalten sie für ihre Tätigkeit eine Vergütung, die 840 EUR jährlich nicht über-
steigt, haften sie dem Verein für einen bei der Wahrnehmung ihrer Pflichten 
verursachten Schaden nur bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit. Das gilt auch für die Haftung gegenüber den Mitgliedern des Vereins. Ist 
streitig, ob ein Organmitglied oder ein besonderer Vertreter einen Schaden 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat, trägt der Verein oder das Ver-
einsmitglied die Beweislast. Ebenso ist nun die Haftung der für den Verein 
tätigen Vereinsmitglieder in § 31b BGB geregelt. 

merKe | Die Beweislastregel trägt dem Umstand Rechnung, dass jede Partei 
die ihr günstigen Tatsachen darlegen und beweisen muss. Da der Grad des Ver-
schuldens die Privilegierung begründet, müsste anderenfalls der Schädiger, also 
das Organ, beweisen, dass kein Vorsatz und keine grobe Fahrlässigkeit vorliegt.
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▶▶ Insolvenz 
insolvenzforderung vs. masseverbindlichkeit im mietrecht 

| Bei einem Mietvertrag über einen unbeweglichen Gegenstand ist in der 
Insolvenz des Mieters die Mietforderung für den Monat, in dem das Insol-
venzverfahren eröffnet wird, in dem Umfang Masseverbindlichkeit, der dem 
ab der Verfahrenseröffnung verbleibenden Teil des Monats entspricht. |

Das hat der BGH jetzt entschieden (11.3.21, IX ZR 152/20, Abruf-Nr. 221894). In 
der Insolvenz des Mieters besteht ein Mietverhältnis über unbewegliche  
Gegenstände gemäß § 108 Abs. 1 S. 1 InsO mit Wirkung für die  Insolvenzmasse 
fort. Ansprüche des Vermieters aus einem solchen Mietverhältnis sind 
 Masseverbindlichkeiten (§ 55 Abs. 1 Nr. 2 Fall 2 InsO), wenn – wie hier – ihre 
Erfüllung für die Zeit nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens erfolgen 
muss. Ob die Verbindlichkeit aus einem gegenseitigen Vertrag gemäß § 55 
Abs. 1 Nr. 2 InsO eine Masseverbindlichkeit darstellt, hängt also nicht davon 
ab, wann diese Verbindlichkeit insolvenzrechtlich entstanden ist. Entschei-
dend für Mietforderungen ist vielmehr, inwieweit diese Verbindlichkeit die 
Gegenleistung für den Teil einer Leistung aus einem gegenseitigen Vertrag 
darstellt, dessen Erfüllung zur Insolvenzmasse verlangt wird oder für die Zeit 
nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens erfolgen muss.

merKe | Ansprüche für die Zeit vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens kann 
der Vermieter dagegen gemäß § 108 Abs. 3 InsO nur als Insolvenzgläubiger gel-
tend machen (BGH WM 13, 138).
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